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ſicht zugewieſenen Walddiſtrikt betrifft — durch

den Bezirksfoͤrſter von allen Forſtberechtigungen Drit —

ter , eben ſo auch von allen verguͤnſtigungsweiſe

oder nach Vertrag geſtatteten Benutzungen im Walde

unterrichtet werden , damit er genaue Aufſicht trage ,

daß die Berechtigung oder Bewilligung vorſchriftge —

maͤs ausgeuͤbt und nicht zum Nachtheil des Waldes

uͤber Gebuͤhr ausgedehnt wird .

Ueberſchreitungen oder Zuwiderhandlungen ſoll

er , ſo weit moͤglich, verhindern ; wenn ſie dennoch

vorkommen , als Frevel zur Beſtrafung vormerken ,

auch — wo ein gleichbaldiges Einſchreiten des Be —

zirksfoͤrſters zur Verhuͤtung weiteren Nachtheils er —

forderlich waͤre — demſelben ſogleich die Anzeige

machen .

Verhalten bei Feuersgefahr und Waldbraͤnden .

12 .

Auf die Einhaltung der in der Inſtruktion fuͤr

die Waldhuͤter §. 20 , vorgeſchriebenen Sicherheits —

maasregeln gegen Feuersgefahr hat der Beifoͤrſter
ein vorzuͤgliches Augenmerk zu richten , und au

dem Ende insbeſondere die im Walde befindlichen

Arbeitsplaͤtze der Koͤhler, Harzbrenner und Theer —

ſchweler , dann die Diſtrikte , wo zur Duͤngung der

Reutfelder in oder an den Waldungen Raſen oder

Reißholz gebrannt wird , fleißig zu beſuchen .
Wenn bei trockener Witterung in den Fruͤh—

lingsmonaten das Huͤten auf Feuer bei Tag und

Nacht in den Waldungen angeordnet wird , ſo hat

der Beifoͤrſter ſelbſt nach Kraͤften mitzuwirken und
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hauptſaͤchlich darauf zu wachen , daß die fuͤr dieſen

Zweck aufgeſtellten Huͤter ihrer Schuldigkeit nadja

kommen . Er hat die Lohnzettel derſelben zu atteſti —

ren und allenfallſige Anſtaͤnde dabei zu bemerken .

Entſteht ein Brand im Walde , ſo hat er ſein

moͤglichſtes zur ſchnellſten Loͤſchung zu thun und

dabei nach §. 31 . der Inſtruktion fuͤr die Waldhuͤ⸗

ter zu verfahren .

Iſt das Feuer nicht ſogleich zu baͤndigen und

droht es weitere Ausbreitung , ſo hat er zu veran⸗

laſſen , daß die noͤthige Loͤſchmannſchaft beigerufen ,

dem Bezirksfoͤrſtet unverzuͤgliche Anzeige gemacht

und inzwiſchen — bis dieſer eintrifft — nach der

vom Großh . Miniſterium des Innern publicirten

Loͤſchordnung bei Waldbraͤnden vom 30 . Auguſt

d. J . ( Beilage Ziff . . ) verfahren wird .

Verhalten bei Wildſchaden in Domainen —

Waldungen .

13 :

Es iſt Obliegenheit des Beifoͤrſters , von den

in feinem Diſtricte durch Wild veruͤbten Beſchaͤdi⸗

gungen dem Bezirksfoͤrſter alsbald Anzeige zu ma —

chen , damit Abhilfe und Nachbeſſerung eintrete .

Gleiche Anzeige iſt zu machen , wenn von dem

Jagdinhaber das Wild zum Schaden des Waldes

uͤbermaͤſig gehegt wird .

Verhalten bei Beſchaͤdigung durch Inſekten .

14 .

Bemerkt der Beifoͤrſter ſchaͤdliche Forſtinſecten ,
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